
Prüfungsinstrumente 

Prüfungsinstrumente1 beschreiben das Vorgehen des Prüfens und den Gegenstand der Bewertung in 

den einzelnen Prüfungsbereichen, die als Strukturelemente zur Gliederung von Prüfungen definiert 

sind. 

Für jeden Prüfungsbereich wird mindestens ein Prüfungsinstrument festgelegt. Es können auch 

mehrere Prüfungsinstrumente innerhalb eines Prüfungsbereiches miteinander kombiniert werden. In 

diesem Fall ist eine Gewichtung der einzelnen Prüfungsinstrumente nur vorzunehmen, wenn für 

jedes Prüfungsinstrument eigene Anforderungen beschrieben werden. Ist die Gewichtung in der 

Ausbildungsordnung nicht geregelt, erfolgt diese durch den Prüfungsausschuss. Das/die gewählte/n 

Prüfungsinstrument/e für einen Prüfungsbereich muss/müssen es ermöglichen, dass die Prüflinge 

anhand von zusammenhängenden Aufgabenstellungen Leistungen zeigen können, die den 

Anforderungen („dabei soll der Prüfling zeigen, dass er …“) entsprechen. 

Die Anforderungen aller Prüfungsbereiche und die dafür jeweils vorgesehenen Prüfungsinstrumente 

und Prüfungszeiten müssen insgesamt für die Feststellung der beruflichen Handlungsfähigkeit, d. h. 

die beruflichen Kompetenzen, die am Ende der Berufsausbildung zum Handeln als Fachkraft 

befähigen, in dem jeweiligen Beruf geeignet sein. 

Für den Nachweis der Prüfungsanforderungen werden für jedes Prüfungsinstrument Prüfungszeiten 

festgelegt, die sich an der durchschnittlich erforderlichen Zeitdauer für den Leistungsnachweis durch 

den Prüfling orientieren. 

Wird für den Nachweis der Prüfungsanforderungen ein Variantenmodell verordnet, muss diese 

Alternative einen gleichwertigen Nachweis und eine gleichwertige Messung der Fertigkeiten, 

Kenntnisse und Fähigkeiten (identische Anforderungen) ermöglichen. 

Die Prüfungsinstrumente, die in der Verordnung über die Berufsausbildung zur Fachkraft für 

Veranstaltungstechnik zum Einsatz kommen, sind folgendermaßen definiert: 

Zwischenprüfung: 

Schriftlich zu bearbeitende Aufgaben 

Die Schriftlich zu bearbeitenden Aufgaben sind praxisbezogen oder berufstypisch. Bei der 

Bearbeitung entstehen Ergebnisse wie z.B. Lösungen zu einzelnen Fragen, Geschäftsbriefe, 

Stücklisten, Schaltpläne, Projektdokumentationen oder Bedienungsanleitungen. 

Werden eigene Prüfungsanforderungen formuliert, erhalten die Schriftlich zu bearbeitenden 

Aufgaben eine eigene Gewichtung. Bewertet werden 

 fachliches Wissen,

 Verständnis für Hintergründe und Zusammenhänge und/oder

 methodisches Vorgehen und Lösungswege.

Zusätzlich kann auch (z.B. wenn ein Geschäftsbrief zu erstellen ist) die Beachtung formaler Aspekte 

wie Gliederung, Aufbau und Stil bewertet werden. 

1  Die Definitionen der Prüfungsinstrumente beziehen sich auf die „Empfehlung für die Regelung von 
Prüfungsanforderungen in Ausbildungsordnungen“ des Hauptausschusses des Bundesinstituts für 
Berufsbildung vom 12.12.2013 (HA 158) 

Zusatzmaterial, ergänzt Kap.3 "Prüfungen"

Zusatzmaterial, ergänzt „AUSBILDUNG GESTALTEN: 
Fachkraft für Veranstaltungstechnik. Hrsg.: BIBB. Bonn 2017



Arbeitsaufgabe 

Die Arbeitsaufgabe besteht aus der Durchführung einer komplexen berufstypischen Aufgabe. Es 

werden eigene Prüfungsanforderungen formuliert. Die Arbeitsaufgabe erhält daher eine eigene 

Gewichtung. Bewertet werden 

 die Arbeits-/Vorgehensweise und das Arbeitsergebnis oder

 nur die Arbeits-/Vorgehensweise.

Die Arbeitsaufgabe kann durch ein Situatives Fachgespräch, ein Auftragsbezogenes Fachgespräch, 

durch Dokumentieren mit praxisbezogenen Unterlagen, Schriftlich zu bearbeitende Aufgaben und 

eine Präsentation ergänzt werden. Diese beziehen sich auf die zu bearbeitende Arbeitsaufgabe. 

Situatives Fachgespräch 

Das Situative Fachgespräch bezieht sich auf Situationen während der Durchführung einer 

Arbeitsaufgabe oder einer Arbeitsprobe und unterstützt deren Bewertung; es hat keine eigenen 

Prüfungsanforderungen und erhält daher auch keine gesonderte Gewichtung. 

Es werden Fachfragen, fachliche Sachverhalte und Vorgehensweisen sowie Probleme und Lösungen 

erörtert. Es findet während der Durchführung der Arbeitsaufgabe oder Arbeitsprobe statt; es kann in 

mehreren Gesprächsphasen durchgeführt werden. Bewertet werden 

 methodisches Vorgehen und Lösungswege und/oder

 Verständnis für Hintergründe und Zusammenhänge.

Abschlussprüfung: 

Betrieblicher Auftrag 

Der Betriebliche Auftrag besteht aus der Durchführung eines im Betrieb anfallenden berufstypischen 

Auftrags. Der Betriebliche Auftrag wird vom Betrieb vorgeschlagen, vom Prüfungsausschuss 

genehmigt und im Betrieb bzw. beim Kunden durchgeführt. Die Auftragsdurchführung wird vom 

Prüfling in Form praxisbezogener Unterlagen dokumentiert und im Rahmen eines Auftragsbezogenen 

Fachgesprächs erläutert; zusätzlich kann eine Präsentation erfolgen. Es werden eigene 

Prüfungsanforderungen formuliert. Der Betriebliche Auftrag erhält daher eine eigene Gewichtung. 

Bewertet wird 

• die Arbeits-/Vorgehensweise.

Auch das Arbeitsergebnis kann in die Bewertung mit einbezogen werden. 

Auftragsbezogenes Fachgespräch 

Das Auftragsbezogene Fachgespräch bezieht sich auf einen durchgeführten Betrieblichen Auftrag, ein 

erstelltes Prüfungsprodukt/Prüfungsstück, eine durchgeführte Arbeitsprobe oder Arbeitsaufgabe und 

unterstützt deren Bewertung; es hat keine eigenen Prüfungsanforderungen und erhält deshalb auch 

keine gesonderte Gewichtung. Es werden Vorgehensweisen, Probleme und Lösungen sowie damit 

zusammenhängende Sachverhalte und Fachfragen erörtert. Bewertet werden 

• methodisches Vorgehen und Lösungswege und/oder

• Verständnis für Hintergründe und Zusammenhänge.
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Die Schriftlich zu bearbeitenden Aufgaben sind praxisbezogen oder berufstypisch. Bei der 

Bearbeitung entstehen Ergebnisse wie z.B. Lösungen zu einzelnen Fragen, Geschäftsbriefe, 

Stücklisten, Schaltpläne, Projektdokumentationen oder Bedienungsanleitungen. 

Werden eigene Prüfungsanforderungen formuliert, erhalten die Schriftlich zu bearbeitenden 

Aufgaben eine eigene Gewichtung. Bewertet werden 

 fachliches Wissen,

 Verständnis für Hintergründe und Zusammenhänge und/oder

 methodisches Vorgehen und Lösungswege.

Zusätzlich kann auch (z.B. wenn ein Geschäftsbrief zu erstellen ist) die Beachtung formaler Aspekte 

wie Gliederung, Aufbau und Stil bewertet werden. 

Quelle: BIBB-Hauptausschussempfehlung Nr: 158 

 Weitere Informationen: http://www.prueferportal.org/html/670.php
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